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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Eheleute Möhr betreiben in der Kirchstrasse 6, 15749 Mittenwalde OT Motzen, 

einen Bauernhof im Nebenerwerb. Diesem Betrieb sind etwa 40 ha landwirtschaftliche 

Nutzfläche angegliedert mit ca. 80 Vieheinheiten, bestehend aus Rindern, Schafen und Pferden. 

 

Dieser landwirtschaftliche Familienbetrieb benötigt aufgrund seiner Entwicklung ein weiteres 

Wirtschaftsgebäude auf dem Grundstück Kirchstrasse 6. Zu diesem Zweck musste ein B-

Planverfahren eingeleitet werden. 

 

Innerhalb des Planverfahrens wurde durch die UNB mit Schreiben vom 22.11.2018 wurden 

Umstände genannt, die nichtzutreffend sind. Mit diesem AFB soll Klarheit dazu hergestellt und 

den Forderungen der UNB im zutreffenden Rahmen nachgekommen werden 

 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Das Vorhaben liegt innerhalb des Flächennutzungsplanes des Stadt Mittenwalde, aufgestellt am 

29.06.2012. Das gesamte Flurstück ordnet sich wie folgt: dem Innenbereich sind dabei ca. 1.700 

qm zuzurechnen, hinzu kommen ca. 2.600 qm, die im Außenbereich liegen. 

 

Das Vorhaben liegt absolut innerhalb des Innenbereiches. 

 

Nach § 18 Abs. 2 BNatSchG sind die §§ 14 bis 17 für Vorhaben im Innenbereich nach § 34 

BauGB nicht anzuwenden. Somit könnte unter normalen Umständen der Artenschutz- 

fachbeitrag komplett entfallen. 

 

 

3. Beschreibung des Vorhabens und des Untersuchungsgebietes 

Die landwirtschaftliche Hofstelle ist seit 1840-1845 bekannt und besteht aus einem Vierseiten-

Hof, Stallungen, Scheune, Wohnhaus. Nachgelagert sind Garten- Obstbaum und Weideflächen. 

die Weideflächen des Flurstückes Nr. 16 enden ca. 40 m vor der Uferlinie des Motzener Sees. 

 

Die heutigen Gebäude/Flächen teilen sich in den Grundflächen wie folgt auf: 

 

 Stall       96 qm 

 Carport      77 qm 

 Stall/Futtermittellager     56 qm 

 Scheune/Stroh/Techniklager  157 qm 

 Bauernhaus    152 qm 

 Wiese/Vorgarten/Hoffläche          1.162 qm 

              ----------- 

              1.700 qm = Innenbereich Flurstück 16 
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Es soll nun in der Innenbereichsseite hinter der vorhandenen Scheune ein technologisch 

erforderliches und tierhygienisch sinnvolles Wirtschaftsgebäude von ca. 200 qm Grund- 

fläche entstehen (19,000 x 10,50 m LxB), um die Bestanderweiterung der Kuhherde 

abzusichern. 

 

 
Bild-Nr. 01 Modell der Anlage mit geplantem Gebäude I 

 

 
Bild-Nr. 02 Modell der Anlage mit geplantem Gebäude 
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Bild-Nr. 03 Modell der Anlage mit geplantem Gebäude 

 

3.1 Abgrenzung des Untersuchungsraumes mit der Aufgabenstellung 

 

Das Vorhaben grenzt am Landschaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“ 

 

 
 Bild-Nr.04  Darstellung Grenze LSG aus LfU 

 

Flächen des LSG sind in keiner Weise direkt betroffen. 
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Bild-Nr. 05 Darstellung FNP aus Geoportal 

 

Der Umfang der Untersuchungen wurde mit Frau Tesche, UNB Lübben, am 31.01.2019 

festgelegt. Dadurch, dass die Wiese unberührt bleibt, ist ohne Einschränkung der § 34 gegeben. 

Dadurch muss nur vorgenommen werden: 

 

- eine Referenzanalyse = Einschätzung kann zum sofortigen Zeitpunkt 

    vorgenommen werden 

 

- eine Potentialanalyse = Zählung/Messung im Frühjahr bis Frühsommer 

 

- Untersuchungsgegenstände = Vögel und Fledermäuse, alles andere kann  

           vernachlässigt werden 

 

- Untersuchungsraum = nur bezogen auf die Fläche des Innenbereiches,  

      Wiese auf dem Grundstück Möhr und die Flächen  

       bleiben unberücksichtigt 
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Bild-Nr. 06 Darstellung des vereinbarten Untersuchungsgebietes  

 

 

4. Vorkommen europäisch besonders geschützter Arten  

 

 sind im Untersuchungsraum nicht zu erwarten 

 

4.1 Eignung des Untersuchungsraums als Lebensraum für europäisch besonders  

geschützte Arten 

 

der Untersuchungsraum ist für europäisch besonders geschützte Arten 

nicht geeignet 

 

4.2 Artenerfassung 

4.2.1 Methodische Vorgehensweise 

 

Beschreibung des Untersuchungsraumes 

Das Grundstück und der Gebäudekomplex im Innenbereich sind in einem sehr gepflegten 

Zustand. Die Gebäude sind makellos saniert, die Oberflächen strukturarm und bieten kaum 

Möglichkeiten für eine Besiedlung von Vögeln oder Fledermäusen. 

 

Der Innenbereich ist hochgradig mit Betonsteinpflaster versiegelt. Der Vorgarten zur Dorfstraße 

ist von der Bepflanzung artenarm und in exponierter Lage. 

 

Die Kulturflächen im nördlichen Bereich neben der Scheune werden als Gartenfläche genutzt 

und sind mit einigen Obsthalbstämmen bestanden. 
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Die westliche Fläche im Innenbereich wurde zum Zeitpunkt der Begehung als Schafgatter 

genutzt. 

 

Der Aussenbereich des Flurstückes war zum Zeitpunkt der Begehung eine kahle 

Oberbodenfläche, ohne jeden Bewuchs.  

 

Bäume im herkömmlichen Sinn sind auf dem gesamten Flurstück nicht vorhanden. Die Nachbar- 

flurstücke haben dagegen einen gemischten Baumbestand, das Gesamtgrundstück endet am 

Motzener See mit einer Reihe von größeren Erlen. 

 

Für die Analyse zu den Vögeln wurden 3 Ortstermine durchgeführt: 

1. Termin 22.02.2019 

vor dem Eintreffen der Zugvögel 

zur Besichtigung des Beurteilungsraumes  

Abwägung der möglichen Vogelarten im Untersuchungsraum 

 

2. Termin 10.05.2019 Bestandsaufnahme auf gesamten Flurstück 16 

3. Termin 18.06.2019 wie vor 

 

Für die Analyse zu den Fledermäusen wurde am 06.08.201nur der Innenbereich  

des Flurstück 16 begutachtet. 

 

 

4.2.2 Vögel 

 festgestellte      Tag      Tag 

 Art   10.05.19 18.06.19 Bemerkung 

 Amsel          1       -- 

 Bachstelze       1       -- 

 Girlitz        1       -- 

 Grünfink         1       --   

 Haussperling       --       4 

 Klappergrasmücke      --        1 

 Nebelkrähe       1       -- 

 Möchsgrasmücke      2       -- 

 Pirol        --        1 

 Rauchschwalbe      --       8  6 Nester Stallungen, 4 N. Schafstall 

 Ringeltaube       1       -- 

 Stieglitz       --       2 

 Zilpzap       --       -- 

 

In der Roten Liste Brandenburg 2008 ist die Rauchschwalbe in der Liste der gefährdeten 

Vogelarten mit der Vorwarnstufe 3 geführt, der Pirol in der Vorwarnstufe. 

 

Sämtliche anderen Arten unterliegt einem besonderem strengen Schutzstatus 
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Die Zahl der beobachteten Vogelarten und Individuen war insgesamt sehr gering, die 

visuelle und akustische Ortung war schwierig, da der Untersuchungsraum als 

Nahrungshabitat größten- teils ausscheidet. Die Vögel wurden meist überfliegend oder 

nahrungssuchend in den Randbereichen der angrenzenden älteren Gehölze festgestellt. Der 

Untersuchungsraum eignet sich aktuell für keine streng geschützte Vogelart. Der Anteil 

höherer Bäume und die dichte Vegetation in beiden Nachbarparzellen sind für den 

Artenbestand wichtig.  

 

4.2.3 Fledermäuse 

 

Am 06.08.2019 fand mit dem Fledermausfach Hartleb & Hartleb GbR eine Begehung 

zur eingehenden Untersuchung zu Fledermäusen statt. Anhand von Aktivitätsspuren in 

zugänglichen Innenbereichen und denkbaren Aussenmöglichkeiten wurde nach Hinweisen 

zu Fledermäusen gesucht. 

 

Anzeichen für Fledermäuse sind Kot, Urin, verfärbte Hangstellen, Fraßplätze, tote Tiere 

oder Skelettteile. 

 

Fledermausarten besiedeln vor allem Fassadenverkleidungen oder große, ruhige, Warme und 

zugfreie Dachräume, die den Tieren zugänglich sind. Daher wurde ebenfalls nach Einfluglöchern 

für Fledermäuse gesucht.  

 

Trotz intensiver Suche gab es keinen Befund. 

 

5. Betroffenheit nach Verbotstatbeständen und ggf. erforderliche Maßnahmen 

5.1 Vögel 

 

Zusammenfassend für die 13 festgestellten Vogelarten lässt sich feststellen, dass bis auf die 

Rauchschwalben, sämtliche Vogelarten nur im Überflug oder akustisch in Nachbargrundstücken 

feststellbar waren. 

 

Für die Rauchschwalben ist festzuhalten, dass die Familie Möhr in vorbildlicher Weise den 

Bestand der Rauchschwalben fördert. 

 

Die durch den vermutlichen Abbruch betroffenen 4 Rauchschwalbennester können problemlos 

in den Hofbereich ausweichen. Dort gibt es mehr als ausreichende Möglichkeiten zu weiteren 

Ansiedeln. 

 

Als Vermeidungsmaßnahme ist der Abbruch des Schafunterstandes zwischen dem 01.10 bis 

28.02. durchzuführen. 

 

5.2 Fledermäuse 

 

Hier liegt in keiner Weise eine Betroffenheit vor. 
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7. Zusammenfassung 

Die im Schreiben des Dezernates I vom 22.11.2019 und 07.05.2019 unter Pkt. UNB genannten 

Punkte können hiermit wie folgt beantwortet werden: 

 

 - der Artenschutzfachbeitrag liegt hiermit in abgestimmter Form vor 

 - die Betroffenheit des LSG Notte-Niederung kann ausgeschlossen werden 

 - im Untersuchungsraum sind keine europäisch geschützten Arten nach  

   FFH-Anhang IV und europäische Vogelarten durch die Maßnahme betroffen  

 

Unter Pkt. 2 Artenschutz vermuteten Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser und Luft 

können ebenfalls ausgeschlossen werden. Dieses bis auf den kleinen Punkt: Verlust der Boden-

funktion im Bereich des geplanten neuen Wirtschafsgebäude. 

 

Die Auswirkungen auf das LSG sind untergeordneter Art, da sich das neue geplante Gebäude 

in Bauweise und Höhe unmittelbar an den Altbestand anfügt und somit kaum optische 

Veränderungen gravierender Art eintreten.  

 

Durch die Planung sind keine geschützten Teile der Natur, Landschaft und geschützte Arten, 

Lebensstätten und Biotope betroffen. 

 

Einzige Ausnahme bilden hier die Rauchschwalben, die durch den Abbruch des 

Schafunterstandes betroffen wären. Daher sollte der Abbruch in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. 

stattfinden. Die 4 betroffenen Schwalbennester haben ausreichend Möglichkeiten sich in den 

Stallungen im Hofbereich anzusiedeln. 

 

 
Bild-Nr. 07 durch den NABU verliehene Urkunde 

  für vorbildlichen Umgang mit Schwalben 
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7. Quellen 

 

7.1 rechtliche Grundlagen 

BNatSchG 

FFH-Richtlinie 

Vogelschutzrichtlinie 

BauGB 

 

7.2 Literatur 

http://geodaten-mittenwalde.gdi-server.de/Projekte.htm 

https://mlul.brandenburg.de 

https://bb-viewer.geobasis-bb.de/ 

https://lfu.brandenburg.de 

FNP Mittenwalde OT Motzen 

SV Dr. Joachim Wichmann „Darstellung der Struktur der Bauernwirtschaft Motzen“ 

 

 

 

7.3. Anhänge 

 

Anhang 1 Übersichtsfotos zur Gesamtsituation 

 

 

  Systematik der Bildfolge: 

 

  die Bilder beginnen vor dem Anwesen    Bild-Nr. 01 

  werfen dann einen Blick aus dem Hof zum Tor   Bild-Nr. 03 

  betrachten die Unterbringung von Pferden und Fahrzeugen  Bild-Nr. 04, 05 

  führen hinüber zur Scheune      Bild-Nr. 06, 07 

  gehen am Scheunengiebel über den befestigten Weg  Bild-Nr. 08, 09 

  zum Anlass dieses AFB      Bild-Nr. 11, 12 

  und zeigen am Schluss die Peripherie des Flurstückes  Bild-Nr. 13, 14 

   mit seiner artenarmen Umgebung 
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Bild-Nr. 01 Blick von der Kirchstrasse auf das Anwesen  

 
Bild-Nr. 02 Blick auf die Kirche gegenüberliegend dem Anwesen 
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Bild-Nr. 03 Blick vom Hof auf das Eingangstor zur Kirchstrasse 

 

 
Bild-Nr. 04 Blick auf Stallung/Pferdeboxen 
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Bild-Nr. 05 Blick auf offene PKW-Einstellplätze 

 

 
Bild-Nr. 06 Blick auf Scheune mit Scheunentor 
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Bild-Nr. 07 rechte Seite der Scheune 

 

 
Bild-Nr.08 Giebelseite der Scheune mit befestigter wasserdurchlässiger  

Zufahrt zur Wiese 
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Bild-Nr. 09 Blick von der v.g. Zufahrt in das Wiesengelände 

 

 
Bild-Nr. 10 Zufahrt und Scheune Rückseite 
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Bild-Nr. 11 Blick auf den geplanten Baubereich, rote Linien = ca. der Baukörper 

 

 
Bild-Nr. 12 Blick auf den geplanten Baubereich, rote Linien = ca. der Baukörper 
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Bild-Nr. 13 Blick zu Baubereich, Nachbargrundstück artenarm 

 

 
Bild-Nr. 14 Blick zum anderen Nachbargrundstück, artenarm 
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